
DRG-Mitteilungen1184

Fortschr Röntgenstr 2016; 188

Einführung
 ▼

Wirtschaftliche Gründe zwingen über alle 
Fachgebiete hinweg Ärzte und Kranken-
häuser Kooperationen einzugehen, weil 
darin ein erhebliches Einsparpotenzial ge-
sehen wird und die sektorenübergreifen-
de Versorgung der Patienten verbessert 
wird. Für das Fachgebiet der Radiologie 
gilt dies in besonderer Weise, weil dieses 
einem enormen technologischen Fort-
schritt bei der Weiterentwicklung medi-
zintechnischer Geräte (Röntgen, MRT, CT) 
unterworfen ist, was dazu führt, dass die 
Innovationsdauer der Geräte sinkt und die 
Investitionskosten für Krankenhäuser 
und Praxen steigen. Angesichts der stän-
dig abnehmenden Vergütungen in der 
ambulanten und stationären Versorgung 
sind Kooperationen zwischen niederge-
lassenen Radiologen und Krankenhäu-
sern für beide Seiten existenziell. Kran-
kenhäuser benötigen, um wirtschaftlich 
zu arbeiten, eine maximale Auslastung ih-
rer Infrastruktur, wozu insbesondere die 
vorgehaltenen medizinisch-technischen 
Geräte zählen. Gleichzeitig beklagen viele 
Krankenhäuser einen Ärztemangel, den 
sie versuchen durch den Einsatz externer 
Ärzte zu überbrücken und hierdurch 
möglichst Einsparungen vorzunehmen. 
Für den niedergelassenen Radiologen er-
öffnen sich zudem neue Erwerbsmöglich-
keiten, da sie über die Hinzuziehung im 
Rahmen der allgemeinen Krankenhaus-
leistungen für stationäre Patienten radio-
logische Leistungen erbringen und diese 
mit dem Krankenhaus abrechnen können 
(zu den Abrechnungsmöglichkeiten, vgl. 
RöFo-Beitrag 3/2010, S. 289 ff.).

Inhalt und Umfang der beabsichtigten Zu-
sammenarbeit vereinbaren die niederge-
lassenen Radiologen und der Kranken-
hausträger in einem schuldrechtlichen 
Vertrag, dem Kooperationsvertrag, der 
u. a. den Umfang der Leistungserbringung 
für das Krankenhaus und den ggfls. wech-
selseitigen Umfang der Nutzungsüberlas-
sung bzgl. der radiologischen Geräte re-
gelt. Bei der vertraglichen Ausgestaltung 
von Kooperationsverträgen sind insbe-

sondere die gesetzlichen Vorgaben des 
 Zivil-, Arbeitsrechts, Vertragsarzt-, Kran-
kenhaus- und Berufsrechts zu beachten. 

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat 
sich in einer aktuellen Entscheidung 
mit den zivil- und berufsrechtlichen 
 Anforderungen an Kooperationsverträge 
zwischen niedergelassenen Ärzten und 
nichtärztlichen Leistungserbringern be-
schäftigt und insbesondere einzelne ver-
tragliche Bestimmungen auf ihre recht-
liche  Zulässigkeit überprüft. Das Urteil 
vom 4.2.2016 (Az.: 17 U 64/14) beschäf-
tigte sich zwar mit einem Kooperations-
vertrag zwischen einem Unternehmen, 
welches Dialysezentren betreibt, und nie-
dergelassenen Nephrologen. Das OLG 
stellte fest, dass die Gründung einer sog. 
„Betriebs gesellschaft“ für eine Dialyse-
praxis nicht generell gegen berufsrechtli-
che Vorgaben verstößt. Außerdem nahm 
das Gericht zur zulässigen Laufzeit eines 
solchen Vertrags Stellung. Aufgrund der 
Vergleichbarkeit der zu beurteilenden 
 Kooperation sind die Ausführungen des 
OLG Hamm zu den berufs- und zivil-
rechtlichen Anforderungen auf Koopera-
tionsverträge zwischen niedergelassenen 
Radiologen und Krankenhäusern über-
tragbar.

1. Sachverhalt
 ▼

In dem der Entscheidung zugrunde lie-
genden Rechtsstreit bestand ein Koope-
rationsvertrag zwischen einem Unter-
nehmen, das den Betrieb eines Dialyse-
zentrums zum Gegenstand hatte, und 
 Nephrologen zwecks Betriebes zweier 
Dialysezentren. Nach dem Kooperations-
vertrag verpflichtete sich das Unterneh-
men, die erforderlichen Sachleistungen 
einschließlich des Stellens von Räumlich-
keiten und nichtärztlichem Personal zu 
erbringen; die Ärzte verpflichteten sich 
zur Übernahme der Behandlung. Die Lauf-
zeit des Vertrages wurde mit 20 Jahren 
vereinbart. 

2. Kein Verstoß gegen das ärzt
liche Berufsrecht

 ▼
Das OLG Hamm sah den Kooperationsver-
trag mangels Verstoßes gegen die Berufs-
ordnung nicht als unwirksam gemäß § 
134 BGB an. Nach dieser Vorschrift ist ein 
Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches 
Verbot verstößt, nichtig. 

Zum einen verneinten die Richter einen 
Verstoß gegen §§ 18 Abs. 1, 23b und 23c 
MBO-Ä. Danach ist Ärzten die Zusammen-
arbeit mit Angehörigen anderer Berufe als 
den in § 23b MBO-Ä beschriebenen nur 
dann gestattet, wenn letztere keine Heil-
kunde am Menschen ausüben. Bezogen 
auf den vorliegenden Fall stellte das Ge-
richt nicht auf das Außenverhältnis „Dia-
lyse am Patienten“, sondern auf die kon-
krete Leistungspflicht des jeweiligen Ver-
tragspartners im Innenverhältnis ab. Da-
her sind die Leistungen der Klägerin keine 
Heilkunde. Sie stellt lediglich die kauf-
männische Struktur und die Organisation 
(Abläufe, Sachmittel, Personalausstat-
tung) zur Verfügung. Diese Sichtweise 
verdient Zustimmung, da eine derartige 
Form der Zusammenarbeit eine übliche 
Praxis auch im Rahmen der Kooperations-
verhältnisse zwischen niedergelassenen 
Radiologen und Krankenhäusern ist. 

Ebenso sah das OLG Hamm in der verein-
barten Betriebsgesellschaft keinen Ver-
stoß gegen § 30 MBO-Ä. Nach dieser Vor-
schrift sind Ärzte verpflichtet, in allen ver-
traglichen und sonstigen beruflichen Be-
ziehungen zu Dritten ihre ärztliche Unab-
hängigkeit für die Behandlung der Patien-
ten zu wahren. Denn die Verquickung der 
ärztlichen Tätigkeit mit den Umsatzinter-
essen anderer ist dem ärztlichen Beruf we-
sensfremd (Schütze in FS Jäger, 2011, 537 
(547)). Zur Wahrung der eigenverantwort-
lichen Berufsausübung sieht es das Gericht 

Rechtliche Anforderungen an die 
vertragliche Ausgestaltung von 
Kooperationsverträgen zwischen 
Radiologen und Krankenhäusern 
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als ausreichend an, wenn der Kooperati-
onsvertrag diesem Gebot hinreichend 
Rechnung trägt. Die ärztliche Unabhängig-
keit wird insbesondere dann sicherge-
stellt, wenn in dem Kooperationsvertrag 
die Ärzte in allen medizinischen Angele-
genheiten das Weisungsrecht gegenüber 
dem bei ihm eingesetzten Personal des 
Vertragspartners haben. Überlässt das 
Krankenhaus daher den mit ihm kooperie-
renden Radiologen z. B. eigene MTRA und 
MFA zur Erbringung der radiologischen 
Leistungen für das Krankenhaus, ist ver-
traglich sicherzustellen, dass diese dem 
Weisungsrecht der Radiologen unterste-
hen. Darüber hinaus ist sicherzustellen, 
dass der medizinische Bereich der Radio-
logen ausschließlich von den Ärzten und 
unabhängig von der Geschäftsführung des 
Krankenhauses geführt wird. Dies gilt ins-
besondere, wenn die Radiologen ihre Pra-
xis auf dem Gelände oder in Räumen des 
Krankenhauses betreiben. Bezüglich mög-
licher Kollisionsfälle ist vertraglich vorzu-
sehen, dass für den Fall, dass eine Anord-
nung, die auf dem medizinischen Gebiet 
Auswirkungen auf die Verwaltung bzw. 
auf den finanziellen Bereich oder umge-
kehrt hat, eine Abstimmung zwischen den 
niedergelassenen Radiologen und der Ge-
schäftsführung des Krankenhauses statt-
zufinden hat. Ferner haben das letzte Ent-
scheidungsrecht im ärztlich fachlichen Be-
reich ausschließlich die Radiologen, im 
Verwaltungs- und kaufmännischen Be-
reich die Geschäftsführung des Kranken-
hauses. Die niedergelassenen Radiologen 
müssen sich im Rahmen der Erbringung 
von radiologischen Leistungen für Kran-
kenhauspatienten zudem verpflichten, bei 
der Durchführung von kostenintensiven 
Leistungen für Krankenhauspatienten, 
z. B. der Schnittbilddiagnostik (CT, MRT), 
das Gebot der Wirtschaftlichkeit sowie der 
medizinischen Vertretbarkeit zu beachten. 

Bei derartigen Vertragsgestaltungen zwi-
schen Ärzten und nichtärztlichen Leis-
tungserbringern ist die Frage zu stellen, 
wo die Grenze zwischen zulässiger Ko-
operation und unzulässiger Einflussmög-
lichkeit Dritter auf die Entscheidung des 
Arzts im ärztlichen Bereich zu ziehen ist. 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat in dem 
sog. „Laborarzturteil“ festgestellt (BSG 
NJW 1973, 1435 (1436 f.)), dass der Arzt 
seine ärztliche Berufstätigkeit in der Pra-
xis in vollkommen eigener Verantwor-
tung ausführen können muss. Hierzu 
müsse ihm die Möglichkeit zur Verfügung 
stehen, über die räumlichen und sächli-
chen Mittel zu disponieren oder zumin-

dest an einer Disposition mitzuwirken. Je-
doch setzt der Begriff der „Niederlassung 
in eigener bzw. freier Praxis“ nach § 17 
Abs. 1 MBO-Ä und § 32 Abs. 1 Ärzte-ZV 
nicht die Verfügungsgewalt des Eigentü-
mers über die Praxisausstattung voraus. 

Für die Ausübung des ärztlichen Berufs in 
eigener Praxis ist es daher nicht zu bean-
standen, wenn ein Dritter, wie z. B. ein Kran-
kenhaus, dem Arzt die notwendigen Res-
sourcen zur Berufsausübung zur Verfügung 
stellt. Folglich ist es unerheblich, ob dem 
Arzt das Eigentum an dem Gebäude oder 
dem Gebäudeteil zusteht, in dem sich die 
Praxisräume befinden, oder wie die Eigen-
tumsverhältnisse an der Geräte- und Mate-
rialausstattung der Praxis liegen. Infolge-
dessen wird man auch per se die Vereinba-
rung einer Miete, Pacht oder sonstiger Nut-
zungsentgelte nicht als unzulässig bewerten 
können, sofern nicht weitere Umstände hin-
zutreten. Unzulässig sind daher nur solche 
Abreden, die dem Arzt aufgrund der konkre-
ten Ausgestaltung eines umsatzabhängigen 
Pacht- oder Mietverhältnisses faktisch die 
freie Praxisführung nehmen und ein Abhän-
gigkeitsverhältnis entsteht. Weiterhin wird 
man bei der Einschaltung einer Betriebsge-
sellschaft die Vereinbarung umsatzabhängi-
ger Entgelte, deren Angemessenheit unter-
stellt, nicht untersagen können. 

Die Vereinbarung einer unangemessen 
niedrigen oder hohen Miete oder Pacht 
kann dagegen gegen das Verbot der Zuwei-
sung gegen Entgelt nach § 31 Abs. 1 MBO-Ä 
bzw. §§ 73 Abs. 7, 128 SGB V verstoßen. § 
128 Abs. 2 S. 3 SGB V zählt insoweit zu den 
unzulässigen Zuwendungen auch die „die 
unentgeltliche oder verbilligte Überlassung 
von Geräten und Materialien und Durchfüh-
rung von Schulungsmaßnahmen, die Gestel-
lung von Räumlichkeiten oder Personal oder 
die Beteiligung an den Kosten hierfür.“ Seit 
der Einführung der Straftatbestände der §§ 
299a bis 302 StGB durch das am 04.06.2016 
in Kraft getretene Gesetz zur Bekämpfung 
von Korruption im Gesundheitswesen 
(BGBl. I., v. 03.06.16, 1254) führen derarti-
ge Vereinbarungen u. U. auch zur Strafbar-
keit der Vertragspartner. Vorsicht ist daher 
immer bei der Vereinbarung von pauscha-
lierten Vergütungen (z. B. prozentualer 
Anteil an der DRG) zwischen radiologi-
scher Praxis und Krankenhaus für die Er-
bringung der ärztlichen Leistungen gegen-
über Krankenhauspatienten geboten, wäh-
rend die Abrechnung auf der Grundlage 
der GOÄ nach Ansicht des BGH (Urteil vom 
12.11.2009, Az.: III ZR 110/09) nicht zu be-
anstanden ist, wenn die Steigerungssätze 

angemessen erscheinen (vgl. RöFo-Beitrag 
3/2010, S. 289 ff.).

Die Grenze der Zulässigkeit ist insbesonde-
re dann überschritten, wenn die Fremdge-
schäftsführung soweit reicht, dass dem 
Arzt faktisch sein (Mit-) Entscheidungs-
recht genommen wird. Jeder Eingriff in den 
Kernbereich der ärztlichen Berufsaus-
übung kann zur Nichtigkeit des gesamten 
Gestaltungsmodells führen. In diesem Kon-
text hat das BSG pointiert formuliert (BSG 
MedR 2004, 114 (116 f.)): „Ungerechtfertig-
te Einflussnahmen Dritter auf die Berufsaus-
übung niedergelassener Ärzte sollen verhin-
dert werden. Ärztliche Praxen sollen nicht im 
Wege franchiseähnlicher Modelle durch 
Dritte, zu denen gesellschaftsrechtliche Ver-
bindungen bestehen, betrieben werden.“ 

In einem solchen Fall würde eine verdeck-
te Gesellschaftsgründung von Arzt und 
Nichtarzt zur gemeinsamen Berufsaus-
übung vorliegen, die mit den Grundsätzen 
der Ausübung eines freien Berufes nicht 
zu vereinbaren ist.

3. Der Kooperationsvertrag als 
 Gesellschaft bürgerlichen Rechts

 ▼
Der Kooperationsvertrag ist zwar prinzipi-
ell als schuldrechtlicher Vertrag anzuse-
hen. Soweit darüber hinaus in diesem Ver-
trag jedoch gemeinsame Ziele, wie etwa 
die gemeinsame Behandlung und Untersu-
chung von Patienten und die gemeinsame 
Anschaffung oder Nutzung von medizi-
nisch-technischen Geräten verfolgt wer-
den und dieses vereinbart wird, handelt es 
sich um einen Gesellschaftsvertrag in der 
Form einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (§§ 705 ff. BGB). Diese Rechtsauffas-
sung wurde durch die Entscheidung des 
OLG Hamm bestätigt. Danach ist ein Ko-
operationsvertrag zur Erbringung von Dia-
lyseleistungen, der wechselseitige Pflich-
ten der Vertragspartner begründet, „als 
Gesellschaftsvertrag zur Gründung einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts in der Form 
einer Innengesellschaft zu qualifizieren“. 
Eine Innengesellschaft verpflichtet sich zur 
Erreichung eines gemeinsamen Zwecks, 
tritt jedoch nach außen weder als Gesell-
schaft auf noch nimmt sie am Rechtsver-
kehr teil (vgl. Sprau in Palandt, Bürgerli-
ches Gesetzbuch, 74. Auflage 2015, § 705, 
Rn. 33). Die Einstufung eines Kooperati-
onsvertrags als Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts hat jedoch weitreichende Folgen für 
die Zusammenarbeit der Vertragspartner.
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4. Auswirkungen bei Rechtsform 
oder Gesellschafterwechsel 

 ▼
Die Qualifizierung eines Kooperationsver-
trags als Gesellschaftsvertrag einer Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 
BGB hat zunächst zur Folge, dass ein Ge-
sellschafterwechsel auf Seiten der Ärzte 
und des Krankenhauses nur dadurch zu-
stande kommen kann, dass ausscheiden-
der und neu eintretender Gesellschafter 
jeweils entsprechende Vereinbarungen 
mit den übrigen Gesellschaftern treffen. 
Die Gesellschafter als „Herren der Gesell-
schaft“ sind in der Entscheidung über 
 Änderungen des Gesellschaftsvertrags 
grundsätzlich frei; daher bedarf es für ein 
Ausscheiden und Neuaufnahme grund-
sätzlich jeweils der Zustimmung aller ver-
bleibenden Gesellschafter (vgl. Ulmer, 
Schäfer, Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
und Partnerschaftsgesellschaft, 2009, 
§ 719 BGB, Rn. 17). Haben daher die Gesell-
schafter einer radiologischen Gemein-
schaftspraxis als Einzelpersonen den Ko-
operationsvertrag mit dem Krankenhaus 
abgeschlossen und ändert sich deren Be-
stand, bedarf die Einbeziehung eines neu-
en Arzts in den Kooperationsvertrag die 
Zustimmung des Krankenhausträgers.

In diesem Zusammenhang stellt sich auch 
die Frage, welche Auswirkungen ein Rechts-
formwechsel auf Seiten der Radiologen für 
den Bestand des Kooperationsvertrags hat; 
wenn z. B. eine radiologische Gemein-
schaftspraxis in eine MVZ GmbH umge-
wandelt wird. Die Umwandlung einer Be-
rufsausübungsgemeinschaft, die entweder 
ebenfalls als Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder als Partnerschaftsgesellschaft 
geführt wird, in ein MVZ in der Rechtsform 
einer GmbH stellt im Rahmen des Koopera-
tionsvertrage auf Seiten der Ärzte u. U. ei-
nen Gesellschafterwechsel dar. Ob ein Ge-
sellschafterwechsel gegeben ist, ist zu-
nächst davon abhängig, wer auf Seiten der 
Ärzte die Kooperationsverträge mit dem 
Krankenhaus abgeschlossen hat. Soweit der 
Kooperationsvertrag entweder durch die 
radiologische Gemeinschaftspraxis, vertre-
ten durch deren Gesellschafter abgeschlos-
sen worden ist, sind Gesellschafter des Ko-
operationsvertrags das jeweilige Kranken-
haus auf der einen und die radiologische 
Gemeinschaftspraxis auf der anderen Seite 
geworden. Soweit der Abschluss des Koope-
rationsvertrags durch die Gesellschafter der 
Gemeinschaftspraxis erfolgt ist, sind nur 
die Gesellschafter der Gemeinschaftspraxis 
Gesellschafter des Kooperationsvertrags 
geworden. In dem Fall, dass die Gemein-

schaftspraxis in der Rechtsform der GbR 
oder PartG ihren Mitgliedern Rechte gegen-
über den Krankenhäusern begründet hat 
und diese in eine GmbH umgewandelt wird, 
liegt ein Gesellschafterwechsel vor. 

Änderungen im Bestand und in der Zu-
sammensetzung der Mitglieder einer Ge-
sellschaft betreffen den Kernbereich der 
Mitgliedschaft und sind nur mit Zustim-
mung aller Gesellschafter zulässig (vgl. 
Ulmer, Schäfer, a. a. O., § 709 BGB, Rn. 93). 
Soweit daher die GbR oder PartG als Ge-
sellschafter des Kooperationsvertrags mit 
dem jeweiligen Krankenhaus ausscheidet, 
weil sie aufgelöst wird und stattdessen 
eine GmbH in den Gesellschaftsvertrag 
mit dem Krankenhaus eintreten soll, han-
delt es sich um einen Gesellschafterwech-
sel, der der Zustimmung des Kranken-
hausträgers bedarf. Das Krankenhaus 
könnte daher den Eintritt der MVZ-GmbH 
in den Kooperationsvertrag verhindern, 
indem es die Zustimmung zur Fortset-
zung des Kooperationsvertrags mit der 
neuen MVZ-GmbH verweigert.

Haben demgegenüber die einzelnen Ge-
sellschafter den Kooperationsvertrag per-
sönlich mit dem Krankenhaus abgeschlos-
sen, können die Ärzte, auch wenn sie zu-
künftig in einer MVZ GmbH als angestell-
te Ärzte tätig sein sollten, den Kooperati-
onsvertrag auch weiterhin fortsetzen. 

5. Vereinbarung von Rechtsnach
folgeklauseln

 ▼
Um zukünftigen Veränderungen in einer 
radiologischen Einzel- oder Gemein-
schaftspraxis im Rahmen von Kooperati-
onsverträgen mit Krankenhausträgern 
Rechnung zu tragen, empfiehlt sich der 
Abschluss einer sog. Rechtsnachfolgeklau-
sel, nach der es zur Vertragsübernahme 
auf Seiten der Ärzte und des Krankenhau-
ses durch eine andere Gesellschaft der Zu-
stimmung des jeweils anderen Vertrags-
partners bedarf.

Die Rechtsnachfolgeklausel auf Seiten der 
Ärzte sollte so formuliert werden, dass ein 
Personen- oder Rechtsformwechsel vom 
Krankenhausträger nur abgelehnt werden 
darf, wenn ein in der Person des beitreten-
den Arztes bzw. des Nachfolgers liegender 
wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger 
Grund liegt vor, wenn der beitretende Arzt 
aufgrund seiner individuellen Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten seine Pflichten aus 
dem Kooperationsvertrag nicht mehr er-

bringen kann, sodass es zu einer Beein-
trächtigung der Interessen der Kooperation 
kommt. 

Auch bei einem Rechtsformwechsel von 
einer GbR oder PartG zu einer GmbH kann 
nicht ohne weiteres ein wichtiger Grund 
darin gesehen werden, dass die Mehr-
heitsanteile der MVZ GmbH nicht mehr 
bei Radiologen, sondern bei nichtärztli-
chen Leistungserbringern liegen. Zweck 
der Möglichkeit der Zustimmungsverwei-
gerung im Rahmen einer Rechtsnachfolge-
klausel ist es, die radiologische Versorgung 
in gegenseitiger Kooperation mit der neu 
entstehenden Gesellschaft sicherzustel-
len. Der Vertragspartner soll die Patienten 
des Krankenhauses umfassend versorgen. 
Auch wenn die Gesellschafter der neu ent-
stehenden MVZ GmbH die Versorgungs-
aufgaben aus dem Kooperationsvertrag 
nicht mehr persönlich durchführen, so er-
füllen sie ihre Vertragspflichten jedenfalls 
durch die Vertragsärzte und angestellten 
Ärzte, die der Aufsichtspflicht des ärztli-
chen Leiters und der Gründungsgesell-
schafter unterliegen. Der Versorgungsauf-
trag wird im Rahmen der Kooperation da-
her prinzipiell weiterhin gewährleistet.

Da die qualitative Versorgung für die Pa-
tienten des Krankenhauses durch die Ärz-
te nicht davon abhängig ist, ob diese ihre 
Leistungen als niedergelassene Vertrags-
ärzte oder angestellte Ärzte im Rahmen 
einer MVZ GmbH erbringen, dürfte die ge-
sellschaftsrechtliche Umgestaltung für 
sich genommen keinen wichtigen Grund 
darstellen, die Zustimmung zur Vertrags-
übernahme durch die MVZ GmbH auf Sei-
ten des Krankenhauses zu verweigern. Zur 
Klarstellung sollte dies im Rahmen der 
Rechtsnachfolgeklausel entsprechend for-
muliert werden.

Die Aufnahme eines Krankenhausträgers 
als Gründer und Mehrheitsgesellschafter 
einer MVZ-GmbH auf Seiten der Radiolo-
gen dürfte dagegen für das kooperierende 
Krankenhaus voraussichtlich einen wich-
tigen Grund darstellen, den Kooperations-
vertrag außerordentlich zu kündigen. Die 
Aufnahme eines Krankenhauses als Mehr-
heitsgesellschafters in die MVZ GmbH 
dürfte gegen die Grundsätze des sog. ver-
tragsimmanenten Konkurrenzschutzes 
verstoßen. Danach kann sich ein Vertrags-
partner unter bestimmten Voraussetzun-
gen nach dem Grundsatz von Treu und 
Glauben auch ohne Vereinbarung ver-
pflichten, mit Konkurrenzunternehmen 
keine Verbindlichkeiten einzugehen. 
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Aus dieser engen Zusammenarbeit zwi-
schen MVZ GmbH und Krankenhausträger 
dürfte sich für eine MVZ GmbH von Radio-
logen die Pflicht ableiten lassen, keinen 
Krankenhausträger als Gesellschafter in 
ihre MVZ GmbH aufzunehmen, der einen 
Konkurrenzbetrieb zum jeweils kooperie-
renden Krankenhausträger darstellt. Dies 
ergibt sich daraus, dass der Kooperations-
vertrag durch ein besonderes Vertrauens-
verhältnis geprägt ist, das zu Loyalität und 
Diskretion verpflichtet. Die mit einem 
Krankenhausträger vertraglich verbunde-
ne MVZ GmbH würde jedoch Einsicht in 
interne Betriebsabläufe und gegebenen-
falls Kenntnisse von internen Geschäftsge-
heimnissen des Krankenhausträgers erhal-
ten, mit dem der Kooperationsvertrag ab-
geschlossen wurde. Durch den Beitritt ei-
nes Krankenhausträgers in die MVZ GmbH 
bestünde daher die Gefahr der Interessen-
kollision, da der Krankenhausträger auf der 
einen Seite eigene wirtschaftliche Interes-
sen verfolgt, im Rahmen des Kooperations-
vertrags wiederum jedoch die Interessen 
des Krankenhausträgers erfüllen müsste, 

mit dem der Kooperationsvertrag besteht. 
So stünden sich divergierende Belange ge-
genüber, die dazu führen könnten, dass 
Pflichten aus dem Kooperationsvertrag 
verletzt werden, sodass ein wichtiger 
Grund für eine außerordentliche Kündi-
gung des Kooperationsvertrags auf Seiten 
des Krankenhausträgers bestehen dürfte.

6. Wirksamkeit der Laufzeit
vereinbarung

 ▼
Die Einrichtung einer radiologischen Pra-
xis am Krankenhaus ist, insbesondere 
wenn eigene Geräte installiert werden, 
eine relativ kostspielige Angelegenheit 
und insoweit auf Dauer angelegt. Im Ko-
operationsvertrag und den zusätzlich ab-
geschlossenen Verträgen sollten deshalb 
langfristige Laufzeiten vereinbart wer-
den. Darüber hinaus sollten sämtliche 
Verträge eine rechtliche Einheit dahinge-
hend bilden, dass Laufzeiten und Kündi-
gungsfristen einheitlich ausgestaltet wer-
den und die Berechtigung zur Kündigung 

eines Vertrags auch zur Kündigung der 
übrigen Verträge berechtigt. Soweit die 
Kündigung eines Vertrags erfolgt, wird die 
Durchführung der übrigen Verträge in der 
Regel für alle Vertragsparteien nicht sinn-
voll sein. Deutlich wird dies insbesondere 
bei einem Auseinanderfallen von Kündi-
gung des Nutzungsüberlassungs- und des 
Mietvertrags. 

Die Vereinbarung von festen Vertragslauf-
zeiten ist grundsätzlich zulässig. Gemäß § 
723 Abs. 1 Satz 1 BGB kann ein Gesellschaf-
ter die Gesellschaft – ohne Vorliegen eines 
wichtigen Grunds – kündigen, wenn sie 
nicht für eine bestimmte Zeit eingegangen 
ist. Vereinbaren die Gesellschafter hinge-
gen eine bestimmte Laufzeit, so ist ihr 
Recht zur ordentlichen Kündigung für die 
Dauer der Laufzeit ausgeschlossen. Das 
OLG Hamm hat hierzu, unter Berufung auf 
die Rechtsprechung des BGH, folgende 
Grundsätze hervorgehoben:

„Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs, der sich der Senat anschließt, sind 
Vereinbarungen über die Beschränkung des 
ordentlichen Kündigungsrechts unwirksam 
und – wie oben ausgeführt – zugleich sitten-
widrig, soweit die Bindung der Gesellschafter 
an die Gesellschaft zeitlich ganz unüber-
schaubar ist und infolgedes-sen ihre persön-
liche und wirtschaftliche Betätigungsfreiheit 
unvertretbar eingeengt wird (BGHZ 50, 316; 
BGH NJW 2007, 295, bei Juris Rn. 10). Eine 
derartige zeitliche Unüberschaubarkeit mit 
den entsprechenden nachteiligen Folgen für 
die persönliche Freiheit des Gesellschafters 
besteht nicht nur bei unbefristeten Gesell-
schaftsverträgen, sondern auch bei zeitlich 
befristeten Gesellschaftsverträgen, bei denen 
die vertragliche Bindung von so langer Dauer 
ist, dass bei Vertragsschluss die Entwicklun-
gen und damit die Auswirkungen auf die Ge-
sellschafter unübersehbar sind (BGH NJW 
2007, 295, bei Juris Rn. 11). Die Frage, wo die 
Grenze zulässiger Zeitbestimmungen ver-
läuft, lässt sich nicht generell, sondern nur 
anhand des Einzelfalls unter Abwägung aller 
Umstände beantworten. Hierbei sind einer-
seits die schutzwürdigen Interessen des ein-
zelnen Gesellschafters an einer absehbaren, 
einseitigen Lösungsmöglichkeit, anderer-
seits die Struktur der Gesellschaft, die Art 
und das Ausmaß der für die Beteiligten aus 
dem Gesellschaftsvertrag folgenden Pflichten 
sowie das durch den Gesellschaftsvertrag be-
gründete Interesse an einem möglichst lang-
fristigen Bestand der Gesellschaft in den Blick 
zu nehmen (BGH NJW 2007, 295, bei Juris Rn. 
13, mit weiteren Nachweisen). Bei der Beur-
teilung der Wirksamkeit einer gesellschafts-

D
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vertraglichen Bindungsfrist ist, wenn wie 
hier die berufliche Tätigkeit der Gesellschaf-
ter betroffen ist, die in Art. 12 GG geschützte 
Berufsfreiheit zu berück-sichtigen. Zur Be-
rufsausübung gehört das Recht, sich beruf-
lich zusammenzuschließen, aber auch das 
Recht, einen Arbeitsplatz nach eigener Wahl 
anzunehmen, beizubehalten oder aufzuge-
ben (BVerfGE 108,150; BGH NJW 2007, 295, 
bei Juris Rn. 17).“

Über die zulässige Dauer der Vertragslauf-
zeit bestanden bisher jedoch Rechtsunsi-
cherheiten. Der BGH hat im Bereich der 
sog. Bierlieferungsverträge zwischen Brau-
ereien und Gaststätten für den „Normal-
fall“ eine Bindungsdauer von 15 Jahren als 
zulässig angesehen worden (BGHZ 74, 293, 
298; BGH, WM 1981, 687). Allerdings ist 
nach Meinung des OLG Hamm auch eine 
Laufzeitvereinbarung von 20 Jahren recht-
lich nicht eo ipso zu beanstanden. Das Ge-
richt ließ es ausdrücklich offen, ob die ver-
einbarte 20-jährige Dauer der Gesellschaft 
nach dem vorstehenden Maßstab bereits 
zur Unwirksamkeit der Zeitbestimmung 
führt, da an die Stelle einer unzulässigen 
Kündigungsbeschränkung ggf. das disposi-
tive Recht tritt, sofern nicht aus dem Ge-
sellschaftsvertrag deutlich wird, dass die 
Parteien übereinstimmend eine lang an-
haltende Bindung gewollt und mit der 
Nichtigkeit gem. § 723 Abs. 3 BGB bzw. der 
Behandlung der Gesellschaft als unbefris-
tete entsprechend § 724 BGB nicht gerech-
net haben. In diesem Fall ist der Vertrag an-
zupassen. 

Ein solcher Wille zu einer lang anhalten-
den Bindungsdauer ließ sich nach Ansicht 
OLG Hamm dem streitgegenständlichen 
Kooperationsvertrag entnehmen. Dies fol-
ge bereits aus dem Gesellschaftszweck, 
eine Dialyseeinrichtung zu führen und zu 
betreiben, da er nur mit einem erhebli-
chen Aufwand realisieren werden kann. 
Im konkreten Fall beliefen sich die Inves-
titionen auf etwa 5 Mio. €, von denen etwa 
3,8 Mio. € über eine Landesbürgschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen abgesichert 
waren. Auch die Regelung in § 6 des Ko-
operationsvertrags, wonach der Nachfol-
ger eines ausscheidenden ärztlichen Lei-
ters verpflichtet werden sollte, die Koope-
rationsvereinbarung zu übernehmen, be-
legt unabhängig von der Frage der Wirk-
samkeit einer solchen Vereinbarung den 
Willen der Vertragschließenden, eine län-
gerfristige Bindung einzugehen.

Angesichts der vorgenannten Aspekte trat 
das Gericht der Auffassung entgegen, dass 

die bisherige Dauer der Gesellschaft von 
etwa 12 Jahren und 9 Monaten bereits eine 
unzulässig lange und damit unwirksame 
Laufzeit darstelle. Als Begründung führt 
das Gericht an, dass der Nephrologe bei Ab-
schluss des Kooperationsvertrags bereits 
einen Großteil seiner beruflichen Tätigkeit 
hinter sich habe (52. Lebensjahr). Wenn er 
sich zu diesem Zeitpunkt dazu entschließe, 
einen Vertrag mit einer über das übliche 
Pensionsalter hinausgehenden Laufzeit zu 
schließen, führe dies nicht dazu, eine zeit-
liche Unüberschaubarkeit mit einer nicht 
hinzunehmenden Einschränkung der be-
ruflichen Betätigungsmöglichkeiten zu be-
jahen. 

Im Ergebnis sind daher die Vertragspar-
teien eines Kooperationsvertrags relativ 
frei, auch Vertragslaufzeiten zu vereinba-
ren, die über eine Dauer von 15 Jahren hi-
nausgehen, wenn diese Bindungsdauer 
gerechtfertigt erscheint und nicht als Be-
schränkung des Kündigungsrechts nach § 
723 Abs. 3 BGB ausgelegt werden können.

Bedauerlicherweise befasst sich das Ge-
richt nicht näher mit der Frage, zu welchem 
Zeitpunkt sich die Investitionen der Ver-
tragsparteien amortisiert haben. Diesem 
Kriterium dürfte aber für die Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit der Laufzeitvereinba-
rung eine indizielle Wirkung zukommen. 
Denn die Frage der Amortisierung ist ins-
besondere bei investitionsintensiven Fä-
chern wie der Radiologie und Strahlenthe-
rapie der Grund aber auch ihre Rechtferti-
gung für eine derartige Abrede. Der BGH 
hat im Bereich der sog. Bierlieferverträge 
festgestellt, dass die Dauer der zulässigen 
Bezugsbindung wesentlich von Art und 
Umfang der von der Brauerei erbrachten 
Gegenleistung sowie von dem sachlichen 
Umfang der Bindung abhängt (BGH WM 
1984, 88) und hat die Bezugsbindung in das 
Verhältnis zu der Zurverfügungstellung 
des Darlehens gesetzt. Folglich entfällt die 
Rechtfertigung einer Beschränkung des or-
dentlichen Kündigungsrechts, sofern das 
Investitionsrisiko nicht mehr besteht. 

Eine wesentliche Aussage trifft das OLG 
auch zu der Frage, welche Rechtsfolgen sich 
an eine zu lange Laufzeitvereinbarung 
knüpfen. Selbst wenn man eine vertragli-
che Bindung als unzulässig ansehen würde, 
wäre der Kooperationsvertrag damit nicht 
gemäß § 723 Abs. 3 BGB oder § 138 Abs. 1 
BGB, Art. 12 GG insgesamt nichtig; viel-
mehr wäre die Laufzeitregelung wegen des 
grundsätzlichen Willens der vertrags-
schließenden Parteien zu einer längeren 

Bindung, wie bereits dargelegt, anzupassen 
(vgl. BGH NJW 2007, 295, bei Juris Rn. 21).

Fazit
Das OLG Hamm hat mit der Entscheidung 
grundsätzliche Feststellungen zum Ab-
schluss von Kooperationsverträgen zwi-
schen Ärzten und nichtärztlichen Leis-
tungserbringern getroffen. Das Gericht 
folgt der Auffassung, dass die Eigentums-
verhältnisse an den Räumlichkeiten und 
den medizinischen Geräten für die Frage 
der Zulässigkeit der ärztlichen Tätigkeit 
unerheblich ist. Zugleich enthält die Ent-
scheidung aber wichtige Hinweise, die im 
Rahmen der Vertragspraxis zu berück-
sichtigen sind. 
Der Abschluss eines Kooperationsver-
trags zwischen niedergelassenen Radio-
logen und einem Krankenhaus zur ge-
meinsamen Gerätenutzung oder Leis-
tungserbringung ist danach als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts nach § 705 
BGB anzusehen. Hieraus ergeben sich Fol-
gen für die Vertragsparteien, u. a. bei ei-
nem Rechtsformwechsel oder einem 
Wechsel der Gesellschafter auf Seiten der 
Ärzte oder des Krankenhauses. Zur Ver-
meidung einer vorzeitigen Kündigungs-
möglichkeit einer der Vertragsparteien 
bei derartigen gesellschaftsinternen Ver-
änderungen empfiehlt sich der Abschluss 
von Rechtsnachfolgeklauseln, die diesem 
Umstand in der Zukunft Rechnung tragen.
In Bezug auf die Laufzeitvereinbarung er-
schien dem Gericht ein Zeitraum von 
12 Jahren und 9 Monaten nicht als unzu-
lässige Einschränkung der Kündigungs-
möglichkeit. Eine darüber hinausgehen-
de Laufzeit ist dann als kritisch anzuse-
hen, wenn sie nicht dem beiderseitigen 
Willen der Vertragsparteien entspricht 
und kein sachlicher Grund für die Dauer 
der Laufzeitvereinbarung besteht. Daher 
empfiehlt sich bei der Vertragsgestaltung 
die prospektiv zu ermittelnde Amortisie-
rung der Investitionskosten anzusetzen.

Prof. Dr. Peter Wigge, Rechtsanwalt, Fach-
anwalt für Medizinrecht

Dipl. jur. Jan Harald Schütz, LL.M., Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter

Rechtsanwälte Wigge 
Scharnhorststraße 40 
48 151 Münster 
Telefon: (0251) 53 595–0 
Telefax: (0251) 53 595–99 
E-Mail: kanzlei@ra-wigge.de 
www.ra-wigge.de 
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